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Die Transferleistungen der sozialen Mindest
sicherungssysteme dienen der finanziellen 
Absicherung des grundlegenden Lebensunter
halts. Sie haben die Aufgabe, vorübergehend 
oder dauerhaft in Not geratenen Personen eine 
menschenwürdige Lebensführung zu ermög
lichen. Neben diesen grundlegenden Mindest
sicherungsleistungen existieren noch weitere 
Sozialleistungen, die ebenfalls dazu beitra
gen, einkommensschwächere Haushalte fi
nanziell zu unterstützen, aber nicht zu den so
zialen Mindestsicherungsleistungen gezählt 
werden, wie zum Beispiel das Wohngeld.

Im folgenden Beitrag soll nun versucht werden, 
in einem Überblick die Sozialleistungen, die in 
der amtlichen Statistik des Landes abgebildet 
werden, darzustellen und in einen Zusammen
hang zu bringen.

So erhielten zum Beispiel zum Jahresende 2012 
insgesamt 528 830 Personen in BadenWürt
temberg Leistungen der sozialen Mindest
sicherungssysteme. Damit sind allein 5 % der 
Menschen im Land – also jeder zwanzigste – 
auf diese finanziellen Hilfen des Staates ange
wiesen.

Geringe Mindestsicherungsquote im Land

Die Systeme der sozialen Mindestsicherung 
umfassen die Hilfen des Staates, die vorwie-
gend materielle Sicherheit und Unterstützung 
bieten sollen, um finanzielle Notlagen zu ver-
meiden und zu lindern. Ihr Umfang zeigt, wie 
viele Menschen kein oder kein ausreichendes 
Einkommen zur grundlegenden Existenzsiche-
rung durch eigene Erwerbsarbeit erzielen 
können. Dies ist somit ein Maß dafür, wie viele 
Personen ohne diese Unterstützungsleistungen 
von Armut betroffen wären. Im Gegensatz zu 
den Entwicklungsländern, in denen der Grad 
an absoluter Armut (unmittelbare oder mittel-
bare Bedrohung der physischen Existenz) von 
Interesse ist, wird in den Industrienationen die 
relative Armut (das Leben ist gesichert, das 
soziokulturelle Existenzminimum dagegen 
nicht) zur entscheidenden Größe. Laut EU-
Defini tion lebt in den Industrienationen in 

(rela tiver) Armut, wer weniger als 60 % des 
Durchschnittseinkommens verdient.

Zu den Transferleistungen der sozialen 
Mindest sicherungssysteme gehören:

 � die Grundsicherung für Arbeitsuchende 
nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch 
(SGB II), das heißt Arbeitslosengeld II und 
Sozialgeld,

 � die Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb 
von Einrichtungen nach dem SGB XII,

 � die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbs minderung nach dem SGB XII,

 � die Regelleistungen nach dem Asylbewerber-
leistungsgesetz sowie 

 � die laufenden Leistungen der Kriegsopfer-
fürsorge nach dem Bundesversorgungs-
gesetz (Übersicht).

In Baden-Württemberg erhielten 528 830 Men-
schen zum Jahresende 2012 Transferleistun-
gen der sozialen Mindestsicherungssysteme, 
um ihren grundlegenden Lebensunterhalt zu 
sichern. Dies waren annähernd so viele wie 
im Vorjahr.

Ein regionaler Vergleich zeigt, dass überdurch-
schnittlich viele Menschen in den Stadtstaaten 
und im Osten Deutschlands auf Leistungen zur 
Sicherung des Lebensunterhalts angewiesen 
sind. So bezog nahezu jeder fünfte Berliner1 
Transferleistungen zur Mindestsicherung. In 
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern 
betraf dies jeweils rund jeden siebten Einwoh-
ner. Baden-Württemberg hingegen nahm im 
Ländervergleich einen hervorragenden Platz 
ein. Das Land wies mit 5 % die zweitniedrigste 
Mindestsicherungsquote nach Bayern mit 
4,4 % auf (Schaubild 1). Damit war jeder 
zwanzigste in Baden-Württemberg lebende 
Mensch auf diese existenzsichernden finan-
ziellen Hilfen des Staates angewiesen.

Zahl der Hartz IVEmpfänger geht 
weiter zurück

Der weitaus größte Teil an Mindestsicherungs-
leistungen entfällt auf die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende nach dem SGB II und damit 

Soziale Sicherungssysteme 
in BadenWürttemberg 
Ein Überblick
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2 Berechnung mit der 
Bevölke rungszahl am 
31. Dezember 2012 auf 
Grundlage der Volkszäh-
lung 1987.

3 Alle Daten zum Bezug 
des ALG II wurden von 
der Bundesagentur für 
Arbeit erhoben.

4 Bundesagentur für  
Arbeit, Arbeitsmarkt in 
Zahlen – Ausgaben im 
SGB II, Ausgaben für 
aktive und passive Leis-
tungen im SGB II 2012.

auf Arbeitslosengeld (ALG) II und Sozialgeld. 
Das Arbeits losengeld II stellt eine Grund-
sicherung für Erwerbsfähige, Arbeitsuchende 
und Erwerbstätige mit niedrigem Einkommen 
dar. Anspruchsberechtigt sind erwerbsfähige 
Hilfebedürftige, die das 15. Lebensjahr voll-
endet bzw. das 65. Lebensjahr noch nicht voll-
endet haben. Für die mit ihnen in einer Bedarfs-
gemeinschaft lebenden nicht erwerbsfähigen 
Angehörigen besteht hingegen ein Anspruch 
auf Sozialgeld. 

In Baden-Württemberg belief sich die Zahl der 
Berechtigten dieser beiden Leistungsarten 
– die sogenannten Hartz IV-Empfänger – zum 
Jahresende 2012 auf insgesamt 420 359 Per-
sonen. Darunter befanden sich 296 917 ALG II-
Bezieher (erwerbsfähige Leistungsberechtigte) 
sowie 123 442 Angehörige einer Bedarfsge-
meinschaft, die Anspruch auf Sozialgeld hatten 
(nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte). Im 
Vergleich zum Vorjahr ist somit die Gesamt-
zahl der sogenannten Hartz IV-Empfänger um 
5 504 oder 1,3 % zurückgegangen. Für die Zahl 
der ALG II-Bezieher bedeutete dies einen Rück-
gang um 4 368 Personen, für die Zahl der 
Sozial geldempfänger um 1 136 Personen.

Über die Hälfte (52,5 %) der Anspruchsberech-
tigten von Grundsicherung für Arbeitsuchende 
war weiblich, 71,5 % hatten die deutsche Staats-
bürgerschaft und 40,5 % waren ohne Berufs-
ausbildungs- bzw. Studienabschluss. Allein 
28,3 % (118 875) der Hartz IV-Empfänger waren 
unter 15 Jahre alt. Damit belief sich der Anteil 
dieser unter 15-jährigen Sozialgeldempfänger, 
die in einer Bedarfsgemeinschaft lebten, an der 
gleichaltrigen Bevölkerung auf 8 %2. Das be-
deutet, dass in Baden-Württemberg mehr als 
jeder zwölfte Einwohner unter 15 Jahren zum 
Jahresende 2012 auf diese staatlichen Fürsorge-
mittel angewiesen war. In Berlin hingegen war 
jeder dritte unter 15 Jahren nach SGB II hilfe-
bedürftig, im Bundesdurchschnitt fast jeder 
siebte.3 Für Arbeitslosengeld II und Sozialgeld 
wurden 2012 in Baden-Württemberg netto ins-
gesamt rund 927,3 Mill. Euro ausgegeben.4

Grundsicherung im Alter und 
bei Erwerbsminderung

Der zweitwichtigste Baustein, der den grund-
legenden Bedarf für den Lebensunterhalt sicher-
stellt, ist die Grundsicherung im Alter und bei 
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Diese Leistungen sind Bestandteil der sozialen Mindestsicherung.

Systeme der sozialen Sicherung in DeutschlandÜ
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5 Berechnung mit der 
Bevölkerungs zahl am 
31. Dezember 2012 auf 
Grundlage der Volkszäh-
lung 1987.

Erwerbsminderung nach Kapitel vier SGB XII. 
Sie wird zum einen 18- bis 64-jährigen Personen 
bei Bedürftigkeit gewährt, sofern diese dauer-
haft voll erwerbsgemindert sind. Eine volle 
Erwerbs minderung ist dann gegeben, wenn 
die Betroffenen auf Dauer nicht in der Lage 
sind, mindestens 3 Stunden pro Tag einer Er-
werbstätigkeit nachzugehen. Darüber hinaus 
kann sie auch von Personen ab 65 Jahren in 
Anspruch genommen werden (Grundsicherung 
im Alter). Zum Jahresende 2012 erhielten in 
Baden-Württemberg 83 487 Personen staatliche 
Unterstützung in Form der Grundsicherung im 
Alter und bei Erwerbsminderung. Im Vergleich 
zum Vorjahr stieg die Zahl der Grundsicherungs-
empfänger um 5,5 % oder 4 388 Personen 
(Schaubild 2).

Die Leistungen der Grundsicherung im Alter 
und bei Erwerbsminderung wurden öfter von 
Frauen in Anspruch genommen als von Män-
nern – 45 076 bzw. 54 % der Empfänger waren 
Frauen. Der Anteil der ausländischen Leistungs-

empfängerinnen und -empfänger belief sich 
auf 18,7 %. Mit 44 095 Personen (52,8 %) war 
die größere Anzahl der Leistungsbezieher be-
reits im Rentenalter. Damit gehörten 2,1 % 
aller Menschen ab 65 Jahren5 in Baden-Würt-
temberg zu den Grundsicherungsempfängern. 
Das Durchschnittsalter lag in diesem Alters-
segment bei 74 Jahren. 47,2 % der Leistungs-
empfänger (39 392 Personen) waren zwischen 
18 und 64 Jahren alt und erhielten die Grund-
sicherungsleistungen wegen einer dauerhaft 
vollen Erwerbsminderung. Dies entspricht einer 
Bezugsquote von 0,6 % der gesamten gleich-
altrigen Bevölkerungsgruppe im Land. Das 
Durchschnittsalter betrug hier knapp 44 Jahre. 

17 825 der Leistungsempfängerinnen und 
-empfänger (21,4 %) lebten in stationären Ein-
richtungen, wie zum Beispiel in Alten- oder 
Pflegeheimen, während 78,6 % bzw. 65 662 der 
Berechtigten die finanziellen Leistungen außer-
halb von Einrichtungen ausgezahlt bekamen. 
Von den voll erwerbsgeminderten Personen 

Quote*) der Empfänger von sozialer Mindestsicherung am 31. Dezember 2012
im LändervergleichS1

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 36 14

*) Anteil an der Gesamtbevölkerung. Berechnung mit der Bevölkerungszahl am 31. Dezember 2012 auf Grundlage des Zensus 2011.

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; Statistische Ämter des Bundes und der Länder.
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im Alter von 18 bis 64 Jahren lebte ein Drittel 
in Einrichtungen, bei den älteren Personen ab 
65 Jahren waren es dagegen nur 11,3 %.

Die weitaus häufigste Ursache für die Gewäh-
rung von Grundsicherungsleistungen nach 
SGB XII war die Überleitung aus der Grund-
sicherung für Arbeitssuchende (SGB II). So 
erhielten 14,1 % der Leistungsempfängerinnen 
und -empfänger aus diesem Grund die ent-
sprechende Hilfe. Andere Gründe waren zum 
Beispiel der Wegfall von Unterhaltsleistungen 
oder anderer Einkommen und die Überleitung 
aus der Hilfe zum Lebensunterhalt. Die durch-
schnittliche bisherige Dauer der Hilfegewäh-
rung lag bei über 4 Jahren. Zwei Fünftel der 
Empfänger bezogen die Leistung sogar bereits 
5 Jahre und länger.

Insgesamt wurden in Baden-Württemberg im 
Jahr 2012 netto 454,4 Mill. Euro für Grund-
sicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbs-
minderung aufgewendet.

Sozialhilfe im engeren Sinn

Die eigentliche Sozialhilfe, das heißt die Hilfe 
zum Lebensunterhalt gemäß Kapitel drei SGB 
XII, erhalten seit der Gesetzesreform von 2005 
nur noch nicht erwerbsfähige Leistungsberech-
tigte, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eige-
nen Mitteln oder durch Leistungen anderer 
Sozialleistungsträger decken können und damit 
ein nur noch sehr eng begrenzter Personenkreis. 

Bei diesen Personen handelt es sich beispiels-
weise um Erwerbsunfähige auf Zeit, Vorruhe-
ständler mit niedriger Rente und längerfristig 
Erkrankte. Zum Jahresende 2012 bezogen in 
Baden-Württemberg 6 036 Personen außer-
halb von Einrichtungen Hilfe zum Lebens-
unterhalt, 1,7 % mehr als noch ein Jahr zuvor. 
Damit kommen auf 10 000 Einwohner des 
Landes sechs Empfänger von Hilfe zum Lebens-
unterhalt.

Von diesen Sozialhilfeempfängern waren vier 
Fünftel im Alter von 18 bis unter 65 Jahren, 
weitere 16,2 % waren minderjährig und 3,5 % 
Seniorinnen und Senioren. Das Durchschnitts-
alter betrug 44 Jahre. Über die Hälfte der 
Unter stützten (52,3 %) war weiblich. Mit rund 
70 % lebten die meisten allein in einem Haus-
halt. Der Anteil der ausländischen Leistungs-
empfängerinnen und -empfänger belief sich 
auf 16,8 %. Die durchschnittliche bisherige 
Dauer der Hilfegewährung lag bei 1 ¾ Jahren, 
wobei für 43,3 % der Hilfeempfänger die bis-
herige Dauer der Leistungsgewährung bei 
maximal einem Jahr lag. Für die Hilfe zum 
Lebens unterhalt wurden im Jahr 2012 netto 
insgesamt 46,8 Mill. Euro im Land ausgegeben.

Zahl der Empfänger von 
Asylbewerberleistungen steigt

In Deutschland lebende Asylbewerberinnen 
und Asylbewerber sowie sonstige Berechtigte 
erhalten nach dem Asylbewerberleistungs-

Empfänger von Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
in Baden-Württemberg 2003 bis 2012*)S2

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 37 14
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gesetz (AsylbLG) bei Bedarf Leistungen, um 
ihren Lebensunterhalt und spezielle Bedarfs-
situationen zu sichern. Zum Jahresende 2012 
wurden in Baden-Württemberg 15 046 Personen 
mit Regelleistungen zur Deckung des laufenden 
Lebensunterhaltes nach dem AsylbLG unter-
stützt. Damit ist die Zahl der Empfängerinnen 
und Empfänger von Asylbewerberleistungen 
wieder gestiegen, nämlich um 34,2 % im Ver-
gleich zum Vorjahr. Seit Beginn der Statistik 
bis zum Jahr 2009 ist die Zahl der Bezieher von 
Asylbewerberregelleistungen kontinuierlich 
zurückgegangen. Bei der ersten Erhebung zum 
31. Dezember 1994 lag die Zahl der Empfänger 
noch bei 64 632.

Zwei Drittel der Hilfeempfänger waren Männer. 
Fast ein Viertel (23,8 %) der Unterstützten war 
Ende 2012 noch minderjährig, knapp drei Vier-
tel (74,1 %) standen im mittleren Alter von 18 
bis unter 65 Jahren und nur 2 % waren 65 Jahre 
oder älter. Das Durchschnittsalter aller Emp-
fänger von Regelleistungen betrug knapp 
28 Jahre. Die durchschnittliche Dauer des 
Leis tungsbezugs lag bei fast 2 Jahren, wobei 
gut die Hälfte der Leistungsempfänger (51,2 %) 
die Hilfe weniger als 1 Jahr bezog. Die Emp-
fängerinnen und Empfänger lebten in 10 186 
Haushalten. In fast zwei Drittel der Fälle (64,4 %) 
handelte es sich dabei um alleinstehende Män-
ner, nur 13,7 % waren alleinstehende Frauen. 
Weitere 11,6 % dieser Haushalte waren Ehe-
paare mit und ohne Kinder und 10,3 % entfie-
len auf einzelne Personen mit Kindern sowie 
sonstige Haushalte.

Etwas über die Hälfte der hier gemeldeten und 
unterstützten Flüchtlinge kam aus einem asia-

tischen Land (51,2 %), gefolgt von Asylsuchen-
den aus europäischen Ländern (33,2 %). Gerade 
die Zahl der europäischen Flüchtlinge ging mit 
den Jahren stark zurück (Schaubild 3). Mit deut-
lichem Abstand folgen afrikanische Länder 
(13,4 %). Die größte Gruppe von Regelleistungs-
empfängern kam nach wie vor aus dem Irak 
(10,7 %), gefolgt von Pakistan (9,9 %). Weitere 
größere Gruppen kamen aus Serbien (6,9 %) 
sowie dem Kosovo und Afghanistan (jeweils 
6,5 %). Aus dem Iran stammten 5,6 % der Leis-
tungsempfänger und aus Indien 5,3 %.

Die Nettoausgaben für Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz beliefen sich im 
Jahr 2012 auf insgesamt 72 Mill. Euro. Ihren 
Höchststand hatten sie 1996 mit 346,8 Mill. Euro 
erreicht.

Kriegsopferfürsorge stark rückläufig

Eine weitere Leistung, die zur Mindestsiche-
rung insbesondere älterer Menschen beiträgt, 
ist die Kriegsopferfürsorge. Sie gewährt Leis-
tungen zum Ausgleich von kriegsbedingten 
Gesundheitsschäden und ihren wirtschaftlichen 
Folgen. Der Kreis der Versorgungsberechtigten 
umfasst sowohl die Kriegsbeschädigten als 
auch die Hinterbliebenen. Dabei ist es uner-
heblich, ob der Anspruch durch Kriegsein-
wirkung wie im Zweiten Weltkrieg, durch den 
Wehrdienst oder durch Auslandseinsätze der 
Bundeswehr eingetreten ist. Außerdem werden 
in dieser Statistik auch die Zahl der Leistungs-
empfänger und Aufwendungen für die Leis-
tungen nach dem Gesetz über die Entschädi-
gung für Opfer von Gewalttaten (OEG) erfasst. 

Empfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Baden-Württemberg 1994 bis 2012*)
nach HerkunftS3

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 38 14

*) Empfänger am 31. Dezember des jeweiligen Jahres.
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Die Zahl der Empfänger von Kriegsopferfür-
sorge ist – aus demografischen Gründen – seit 
Jahren stark rückläufig. Im Jahr 2012 erhielten 
nur noch 3 902 Personen laufende Leistungen 
aus der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundes-
versorgungsgesetz, 20,7 % weniger als noch 
2010 (die Erhebung wird nur jedes 2. Jahr 
durchgeführt). Für die Leistungen der Kriegs-
opferfürsorge wurden 2012 im Land netto ins-
gesamt 48,7 Mill. Euro ausgegeben.

Weitere Sozialleistungen

Neben den bisher genannten Leistungen der 
sozialen Mindestsicherung, die den grund-
legenden Lebensunterhalt von bedürftigen 
Personen sichern, gibt es weitere Sozialleis-
tungen, die zwar nicht zu den sozialen Mindest-
sicherungsleistungen gezählt werden, aber in 
Form von Zuschüssen ebenfalls dazu beitragen, 
einkommensschwächere Haushalte finanziell 
zu unterstützen. Zu diesen Leistungen, die auch 
durch die amtliche Statistik des Landes abge-
bildet werden, gehören die Leistungen nach 
dem fünften bis neunten Kapitel SGB XII sowie 
das Wohngeld.

In besonderen Notsituationen, zum Beispiel bei 
gesundheitlichen oder sozialen Beeinträchti-
gungen und Behinderungen, werden Hilfeleis-
tungen gemäß den Kapiteln fünf bis neun des 
SGB XII gewährt. Dabei werden Hilfen zur Ge-
sundheit, Eingliederungshilfe für behinderte 
Menschen, Hilfe zur Pflege sowie Hilfe zur Über-
windung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
und Hilfe in anderen Lebenslagen unterschie-
den. Im Laufe des Jahres 2012 haben in Baden-
Württemberg 125 530 Personen besondere 
Sozialhilfeleistungen nach den genannten 
Kapi teln des SGB XII bezogen. Das waren 2,4 % 
mehr als im Laufe des Jahres 2011. Fast drei 
Viertel (72,3 %) dieser Menschen lebten in Ein-
richtungen, etwas mehr als die Hälfte (51,7 %) 
waren Männer und 93,6 % der Leistungsemp-
fänger waren Deutsche. Für die Hilfen nach den 
Kapiteln fünf bis neun SGB XII wurden 2012 
netto insgesamt rund 1,8 Mrd. Euro ausge-
geben.

Hilfen zur Gesundheit nach Kapitel fünf SGB 
XII erhielten 2 274 Personen, 3,8 % weniger 
als noch 2011. Zum weit überwiegenden Teil 
handelte es sich hierbei um Krankheitskosten 
(Arzt, Krankenhaus, Medikamente), die unmit-

Empfänger von Wohngeld in Baden-Württemberg am 31. Dezember 2012
nach Höhe des Anspruchs und nach HaushaltsgrößeS4

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 39 14
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6 Empfänger/-innen meh-
rerer verschiedener Hil-
fen werden bei jeder 
Hilfe art gezählt.

7 Mikrozensus 2012: Die 
Hochrechnung erfolgte 
anhand der Bevölke-
rungsfortschreibung auf 
Basis der Volkszählung 
1987.

telbar vom Sozialamt übernommen wurden. 
Das Durchschnittsalter lag bei 51 ½ Jahren, zwei 
Drittel der Leistungsbezieher waren Frauen. 
Die Hilfen zur Gesundheit schlugen 2012 netto 
mit 41,6 Mill. Euro zu Buche.

Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
überwiegend in Einrichtungen

Die im sechsten Kapitel des SGB XII geregelte 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
hat die Aufgabe, eine drohende Behinderung 
zu verhüten, eine vorhandene Behinderung 
oder deren Folgen zu beseitigen oder zu mil-
dern und den Menschen mit Behinderungen 
die Eingliederung in die Gesellschaft zu er-
leichtern. Leistungsberechtigt sind alle Perso-
nen, die nicht nur vorübergehend körperlich, 
geistig oder seelisch behindert oder von einer 
Behinderung bedroht sind. Allerdings wird die 
Hilfe nur gewährt, wenn kein spezieller Leis-
tungsträger – wie zum Beispiel die Kranken-
versicherung, die Rentenversicherung oder 
die Bundesagentur für Arbeit – zur Leistung 
verpflichtet ist.

Im Jahr 2012 bezogen 73 441 Personen Ein-
gliederungshilfe für behinderte Menschen, 
2,4 % mehr als 2011. Darunter waren fast 60 % 
Männer mit einem Durchschnittsalter von 
32 Jahren. Die betroffenen Frauen waren im 
Durchschnitt mit 35 Jahren etwas älter. Knapp 
drei Viertel der behinderten Menschen (54 323) 
erhielten Leistungen in Einrichtungen wie zum 
Beispiel Behindertenheime. Bei den Hilfeleis-
tungen für diese Personen handelte es sich in 
der Hauptsache um Leistungen in anerkannten 
Werkstätten für behinderte Menschen (30 103 
Fälle) sowie um Hilfen zum selbstbestimmten 
Leben in einer Wohneinrichtung (24 434 Fälle). 
10 527 behinderte junge Menschen in Einrich-
tungen bekamen im Laufe des Jahres Hilfen 
zu einer angemessenen Schulbildung.6

Bei den Hilfeleistungen für behinderte Men-
schen außerhalb von Einrichtungen stand das 
selbstbestimmte Leben im Vordergrund. 
11 986 Menschen erhielten Hilfen in (ambulant) 
betreuten Wohnmöglichkeiten. 5 194 behin-
derte Kinder außerhalb von Einrichtungen er-
hielten heilpädagogische Leistungen. Für die 
Eingliederungshilfe für behinderte Menschen 
wurden 2012 netto 1,3 Mrd. Euro ausgegeben.

Hilfe zur Pflege nach Kapitel sieben SGB XII er-
halten bedürftige Personen, die altersbedingt, 
infolge einer Erkrankung oder einer Behinde-
rung im Tagesablauf Hilfe benötigen und trotz 
der Leistungen der Pflegeversicherung die be-
nötigten Pflegeleistungen nicht aus eigenem 

Einkommen oder Vermögen bezahlen können. 
Auf Hilfe zur Pflege waren 43 014 Personen 
angewiesen und damit 2,4 % mehr als noch 
im Jahr 2011. Die meisten dieser Menschen 
(34 140) lebten in Einrichtungen wie beispiels-
weise Pflegeheimen. Die Leistungsempfänge-
rinnen und -empfänger, die im eigenen Haus-
halt bzw. Haushalt von Angehörigen lebten, 
waren im Durchschnitt fast 69 Jahre alt. Mit 
77 Jahren waren die Empfänger/-innen von 
Hilfe zur Pflege in Einrichtungen deutlich älter. 
Knapp zwei Drittel dieser Pflegebedürftigen 
waren Frauen und hatten ein Durchschnitts-
alter von 81 ½ Jahren. Für die Hilfe zur Pflege 
wurden 2012 netto insgesamt 386,4 Mill. Euro 
ausgegeben.

8 728 Personen und damit 4 % mehr Menschen 
als 2011 erhielten Hilfe zur Überwindung be-
sonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in 
anderen Lebenslagen nach Kapitel acht und 
neun SGB XII. Dies waren 5 830 Männer und 
2 898 Frauen. Hierbei handelt es sich unter 
anderem um Hilfen zur Ausbildung, Erlangung 
und Sicherung eines Arbeitsplatzes sowie um 
Maßnahmen bei der Erhaltung und Beschaffung 
einer Wohnung, aber auch um Blindenhilfe 
sowie die Erstattung von Bestattungskosten. 
Diese Hilfen verursachten 2012 Nettoausgaben 
in Höhe von 45,2 Mill. Euro.

Über 71 000 Haushalte im Land 
beziehen Wohngeld 

Wohngeld ist ein von Bund und Ländern zu 
gleichen Teilen getragener Zuschuss zu den 
Wohnkosten. Es wird – entsprechend den Vor-
schriften des Wohngeldgesetzes – einkommens-
schwächeren Haushalten gewährt, damit diese 
Wohnkosten für angemessenen und familien-
gerechten Wohnraum tragen können. Wohn-
geld wird entweder als Mietzuschuss für Mieter 
oder als Lastenzuschuss für Haus- und Woh-
nungseigentümer geleistet. Die Höhe des Zu-
schusses richtet sich dabei nach der Anzahl 
der Haushaltsmitglieder, dem Familienein-
kommen und der zuschussfähigen Miete bzw. 
Belastung.

Zum Jahresende 2012 erhielten 71 336 Haus-
halte in Baden-Württemberg Wohngeld nach 
dem Wohngeldgesetz, ein Rückgang gegen-
über dem Vorjahr um 8,2 %. Der Anteil der 
Wohngeld beziehenden Haushalte an den rund 
5 Mill. Privathaushalten7 im Land betrug somit 
1,4 %. Dabei erhielten 67 037 Mieter (94 %) 
einen Mietzuschuss, an 4 299 Besitzer von 
Wohneigentum ging ein Lastenzuschuss. Die 
Zahl der Mietzuschussempfänger verringerte 
sich gegenüber dem Vorjahr um 8 %, die der 
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Lastenzuschussempfänger um 12,2 %. Über 
die Hälfte der Wohngeldhaushalte (55,3 %) 
waren Einpersonenhaushalte (39 439), weitere 
11,3 % entfielen auf Zweipersonenhaushalte 
(8 041). Die Anteile der Haushalte mit drei bzw. 
vier Personen lagen bei 8,2 % (5 825) bzw. 
11,4 % (8 114), während die 9 917 Haushalte mit 
fünf und mehr Personen 13,9 % ausmachten 
(Schaubild 4). Bei den Einpersonenhaushalten 
handelte es sich bei fast zwei Dritteln (62,9 %) 
um Frauen, die Wohngeld bezogen (24 789). 
Drei Fünftel der Antragsteller (59,9 %) waren 
Nichterwerbspersonen (42 760) – das sind vor 
allem Rentner, Pensionäre und Studenten. 
34,3 % entfielen auf Erwerbstätige (24 482) 
– davon knapp die Hälfte Arbeiter – und 5,7 % 
auf Arbeitslose (4 094).

Der durchschnittliche monatliche Wohngeld-
anspruch lag Ende 2012 insgesamt bei 129 Euro. 
Für Empfänger von Mietzuschuss lag er bei 
127 Euro und für Empfänger von Lastenzu-
schuss bei 165 Euro. Errechnet man den Anteil 
der Wohnkosten am maßgeblichen Gesamt-
einkommen (Durchschnittswerte im Monat), 
spricht man von der Wohnkostenbelastung 

der Haushalte mit Wohngeldbezug. Das Wohn-
geld verringerte die Wohnkostenbelastung 
dieser Haushalte von 41,9 % des Einkommens 
auf noch 29,4 %.

Neben den in diesem Beitrag dargestellten 
sozia len Sicherungsleistungen gibt es in 
Deutschland noch eine Vielzahl weiterer staat-
licher Leistungen bzw. Leistungen der Sozial-
versicherungen, die für die soziale Sicherung 
der Bevölkerung von erheblicher Bedeutung 
sind. Daten zu diesen Leistungen werden je-
doch nicht durch die amtliche Statistik erhoben 
und abgebildet. 

Weitere Auskünfte erteilt
Uwe Gölz, Telefon 0711/641-24 66,
Uwe.Goelz@stala.bwl.de

Das Heidelberger Schloss gehört wohl zu den 
berühmtesten Bauwerken der Welt und ist zu-
sammen mit der historischen Altstadt ein be-
gehrtes Reiseziel für Touristen. Es gibt kaum 
eine andere Stadt in Deutschland, die eine 
derart große Anzahl von Kulturdenkmalen in 
hoher Qualität vorweisen kann.

Kulturdenkmale sind Zeugnisse längst ver-
gangener Zeiten, wie Reste vorgeschichtlicher 
oder römischer Siedlungen, oder spiegeln die 
Bedeutung Heidelbergs als Residenzstadt 
wider, wie das Schloss und auch der modell-
hafte Wiederaufbau der barocken Altstadt. Der 
Bevölkerungszuwachs, der im 19. Jahrhundert 
aus Dörfern städtische Wohnviertel machte, 
die architekturhistorischen Qualitäten alter 
Mietswohnhäuser, neue Siedlungen, der 
Stellen wert von Verkehr, Industrie und Mili tär, 
nicht zuletzt die große Bedeutung der Univer-
sität seit dem Mittelalter bis in die heuti ge Zeit 
– alle diese Geschehnisse spiegeln sich in den 
Kulturdenkmalen dieser Stadt wider und lassen 
sich in den Publikationen des Jan Thorbecke 
Verlages in vorbildlicher Weise nachvollziehen. 

Die beiden jüngst erschienenen Bände zur 
Denkmaltopografie der Stadt Heidelberg ver-
anschaulichen im Einzelnen die Denkmale der 
Archäologie, der Bau- und Kunstgeschichte 
sowie der Technikgeschichte in Wort und Bild, 
wobei der nach Stadtteilen gegliederte Katalog 
sicher das Herzstück der Publikation ist.

Bibliographische Angaben:
Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württem-
berg (Hrsg.): Stadtkreis Heidelberg, Kultur-
denkmale in Baden-Württemberg im Rahmen 
der Buchreihe Denkmaltopografie, Bundes-
republik Deutschland, Bd. II.5. 
2 Bände, 1 220 Seiten, kartoniert, zahlreiche 
farbige Abbildungen, 
Jan Thorbeke Verlag, Ostfildern 
59,00 Euro, erhältlich im Buchhandel. 
ISBN 978-3-7995-0426-3

Buchbesprechung Christina Hackl


